


Für die Errichtung des Freisitzes wurden keine Gehölze entnommen. Der ‚nächste‘ vorhandene 

Obstbaum befinden sich im Abstand von ca. 10 m zu dem Freisitz. Das Landschaftsbild wird nicht 

beeinträchtigt. Die Belange von Naturschutzschutz und Landschaftspflege werden gewahrt.  

 

Als Ausgleich soll die vorhandene Obstwiese nach Norden - im direkten Anschluss an den 

geschützten Landschaftsbestandteil 2.4.51 - um 878 qm (davon 305 qm Kompensation für den 

Baubereich ‚Terrasse‘) erweitert werden (siehe auch LBP vom 16.07.2025).  

 

Geplant ist die Anpflanzung von 8 Obstbäumen, Hochstämme, 3xv, mB, StU 14-16, hohe Arten- und 

Sortenvielfalt mit regionaltypischen, alten Obstsorten. Die Bäume werden im Abstand von ca. 10 m 

gepflanzt und gegen Verbiss geschützt.   

 

Zusammenfassung 

Durch den bereits errichteten Freisitz wird ein kleiner Bereich des geschützten 

Landschaftsbestandteiles überlagert. Das Landschafsbild wird nicht beeinträchtigt. Die Obstwiese soll 

nach Norden um 878 qm erweitert werden.  

 

Die Bauherren bitten um die Befreiung von den Verboten des Landschaftsplanes. 

 

Aufgestellt, 05.05.2026 

Dipl. Ing. (FH) Melanie Neumann-Wedekindt, Landschaftsarchitektin 

Schlichtenfelde 4, 48346 Ostbevern 
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